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Neuregelung des griechischen Insolvenzrechts 

 

Eine interessante Neuregelung erfuhr das griechische Insolvenzrecht durch das Gesetz G. 4013/2011. 

Das griechische Insolvenzrecht mit der deutschen Insolvenzordnung als Vorbild bezweckt im Rahmen 

des Insolvenzverfahrens die gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger des Schuldners durch die 

Liquidation seines Vermögens oder eine andere in einem Reorganisationsplan vorgeschriebene 

Vorgehensweise. Allerdings war bis zur Neuregelung erforderlich, dass sich alle Gläubiger über den 

Reorganisationsplan einigen, was dazu führte, dass eine Reorganisation faktisch unmöglich war. 

 

Nunmehr ist es nach Artikel 106 völlig ausreichend, wenn 60 % der Gläubiger (und 40 % der dinglich 

gesicherten Gläubiger) dem Reorganisationsplan zustimmen, der regelmäßig mit einem 

Schuldenerlass oder Zinsreduzierung verbunden ist. Dadurch führt die Einigung mit den größeren 

Gläubigern regelmäßig zum Erfolg. Die Vereinbarung ist – nach Bestätigung durch das Gericht – für 

alle Gläubiger bindend. Das Gericht stimmt der Vereinbarung zu, wenn es zu keiner Benachteiligung 

der nicht zustimmenden Gläubiger führt. Eine Benachteiligung liegt nur dann vor, wenn sich diese 

Gläubiger durch die Vereinbarung schlechter stellen als im Fall einer Abwicklung der Gesellschaft im 

Rahmen der Insolvenz. Der Reorganisationsplan kann auch noch nach Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens aufgestellt und genehmigt werden. 
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